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4. März 2026

zwischen

Energie Wasser Bern, selbstständige, autonome öffentlich-rechtliche Anstalt der Stadt
Bern, Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern

als Verteilnetzbetreiberin (VNB)

nachfolgend «ewb» genannt

und

, ,

als Eigentümerin/ Anlagebetreiberin der Photovoltaik-Hauptanlage der
Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG) , nachfolgend «Vertragspartnerin» genannt

betreffend

Eigenverbrauchsmodell ewb.SOLARKREIS
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Ort
Datum

Energie Wasser Bern

Ort
Datum

Vertragspartei

Gewünschtes Startdatum der EVG der Vertragspartei
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BEILAGE 1

Ansprechpartner:in EVG und Auszahlungsverbindung

Die nachfolgend in Beilage 2 aufgelistet Verbrauchstätten schliessen sich zu einer
ewb.SOLARKREIS Eigenverbrauchgemeinschaften zusammen. Für ewb wird folgender
Ansprechpartner oder folgende Ansprechpartnerin benannt. Die Netto-Vergütung wird
von ewb auf folgende Bankverbindung überwiesen.

Ansprechpartner:in EVG

Vorname und Name

Strasse

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail

Auszahlung Eigenverbrauchsgutschrift und Rücklieferung

IBAN

Konto lautend auf

MWST-pflichtig
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BEILAGE 2

Teilnehmer:innen an der Eigenverbrauchgsgemeinschaft ewb.SOLARKREIS

Die folgenden Verbrauchsstätten nehmen an der Eigenverbrauchgsgemeinschaft
ewb.SOLARKREIS teil. Die aufgeführten Mitglieder bestätigen ihre Teilnahme
mit ihrer Unterschrift. Sie bevollmächtigen den obengenannten Vertragspartner,
beziehungsweise falls aufgeführt dessen Vertreter, zur Einrichtung und Durchführung
des Eigenverbrauchs am betroffenen Anlagestandort gemäss der Vereinbarung über
die Durchführung des Eigenverbrauchs und der geltenden Energiegesetzgebung.
Gestützt auf diese Vollmacht ist der Vertragspartner oder dessen Vertreter insbesondere
berechtigt, sämtliche Handlungen, welche die richtige Einrichtung und Durchführung
des Eigenverbrauchs am betroffenen Anlagestandort gem. Art. 15 ff. EnG und 14
ff. EnV mit sich bringt, durchzuführen. Pro Verbrauchstätte verrechnet ewb dem
Vertragspatner oder der Vertragspartnerin die im Preisblatt (Beilage 3) aufgeführten
Dienstleistungskosten.
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BEILAGE 3
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